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V
Durch sofortige und gründliche Untersuchung der Festgenom-
menen sind Waffen, Ausweise, militärische Befehle, überhaupt
Papiere aller Art, sicherzustellen und mit den Gefangenen — für
jeden Gefangenen getrennt - der nächsten Wehrmachtdienststelle
(möglichst Luftwaffe) zu überstellen mit dem Ersuchen, sie zum
Dulag-Luft Oberursel weiterzutransportieren.
Die Festnahmen sind auf schnellstem Wege der Kriminalpolizei-
leitstelle Frankfurt a.M. zu melden, die wiederum das Dulag-Luft
Oberursel benachrichtigt.
5. In allen Fahndungsersuchen, Nachmeldungen, Anfragen und Erledi-
gungen sind das Kennwort „Komet“ und die laufenden Nummern
(vgl. Ziffer 2) zu verwenden.
6. Etwa von der Wehrmacht oder anderen Dienststellen unabhängig
von der polizeilichen Fahndung ergriffene Feindfieger werden dem
Dulag-Luft Oberursel gemeldet und überstellt, welches die Krimi-
nalpolizeileitstelle Frankfurt a. M. zwecks Aufhebung der Fahndung
unterrichtet.
Werden solche Festnahmen der um Mitfahndung ersuchten Kri-
minalpolizeistelle unmittelbar ebenfalls bekannt, so hat sie dies an
die Kriminalpolizeileitstelle Frankfurt a. M. unverzüglich zu melden.
Ebenso verfahren unbeteiligte Kriminalpolizeistellen, in deren Bereich
abgesprungene oder notgelandete Feindfieger ergriffen werden. Bei
diesen Meldungen ist seitens der Kriminalpolizeistellen das Kenn-
wort „Komet“ nicht zu verwenden.
7. Zur erfolgversprechenden Durchführung der Fahndung sind bei den
Kriminalpolizeistellen in den luftgefährdeten Gebieten aus Beamten
und Sicherheits- und Ordnungspolizei Jagdkommandos zu bilden, die
bei Eingang eines Fahndungsauftrages in den in Frage kommenden
Gebieten zusammen mit den dort aufgerufenen Fahndungskräften
tätig werden. Soweit nötig und möglich, sind Wehrmachteinheiten
hinzuzuziehen.
Die Motorisierung der Jagdkommandos ist im Einvernehmen mit
den zuständigen Inspekteuren (Befehlshabern) der Ordnungspolizei
oder der Wehrmacht sicherzustellen. Bei den anderen Kriminalpolizei-
stellen sind solche Jagdkommandos vorzubereiten. Anordnungen in
fahndungstechnischer Hinsicht ergehen grundsätzlich von dem dienst-
ältesten Beamten der Sicherheitspolizei. Bei gleichzeitigem Einsatz
von Wehrmacht und Ordnungspolizei ist das Zusammenwirken durch
Übereinkunft der militärischen und polizeilichen Einheitsführer
sicherzustellen.
8. Gegenseitige Benutzung der Nachrichtenmittel von Polizei und Wehr-
macht, insbesondere bei Zerstörungen durch Feindeinwirkung, ist
durch die bestehenden Erlasse und Befehle gewährleistet.
9. Bei Totalschaden einer Kriminalpolizeistelle oder durch Feindein-
wirkung hervorgerufener Störung im polizeilichen Nachrichtenmittel-
netz wird die Kriminalpolizeileitstelle Frankfurt a. M. Fahndungsauf-
träge an eine benachbarte Kriminalpolizeistelle weitergeben, die die
Fahndung mit allen Kräften durchzuführen hat. Zu diesem Zwecke
haben die Kriminalpolizeistellen miteinander Vereinbarungen zu
treffen, in welcher Weise sie sich bei eingetretenen Schäden und
Störungen verständigen und die Fahndungsaufträge durchführen.
10. Die Kriminalpolizeileitstelle Frankfurt a.M. ist Meldekopf für alle
im Rahmen dieser Fahndungsaufgabe ergehenden Meldungen, Nach-
richten, Anfragen und Auskunftserteilungen im polizeilichen Sektor.
Sie hat dafür Sorge zu tragen, daß die Unterlagen für diese Fahndung
möglichst luftschutzsicher aufbewahrt werden, und für den Fall von
Schäden, insbesondere durch Feindeinwirkung, die Einrichtung einer
Ausweichstelle vorzubereiten. Bei Ausfall der Kriminalpolizeileit-
stelle Frankfurt a.M. und ihrer Ausweichstelle wird das Reichs-
kriminalpolizeiamt eine andere geeignet scheinende Kriminalpolizei-
stelle mit deren Aufgaben beauftragen.



11. Für die Durchführung der Fahndung geeignete Hinweise (Uniformen

der Feindflieger, Tarnungen usw.) werden in Sonderausgaben des

Deutschen Kriminalpolizeiblattes veröffentlicht. Bei der Fahndung

gemachte Erfahrungen sind zwecks Auswertung umgehend dem

Reichskriminalpolizeiamt (Kriegsfahndungszentrale) zu berichten.

12. Die Festnahmen von Feindfiegern werden unter Angabe der Krimi-

nalpolizeistelle, in deren Bereich sie getätigt wurden, von der Krimi-

nalpolizeileitstelle Frankfurt a.M. im Rahmen der monatlichen

Erfolgsmeldungen gemäß Kriegsfahndungserlaß vom 5.12.1942 —

gesondert aufgeführt — dem Reichskriminalpolizeiamt (Kriegsfahn-

dungszentrale) gemeldet.

Für die Ergreifung abgeschossener sowjetrussischer Flieger ergeht

besondere Anweisung. Nach ihnen ist bis auf weiteres im Rahmen der

üblichen Kriegsfahndung zu suchen.

Wenn auch dieser neue Auftrag eine weitere erhebliche Belastung

der Dienststellen der Polizei, insbesondere in den unter den Terrorangrif-

fen leidenden Bezirken, mit sich bringt, so erwarte ich doch, daß jeder

Mann sich wie der Soldat vor dem Feind bewußt ist, daß er bis zum

äußersten freudig seine Pflicht zu erfüllen hat, um mit der Front den Sieg

erringen zu helfen.

f.timmln.
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Überdrucke dieses Erlasses können bei Bedarf in

beschränktem Umfange angefordert werden beim

Reichskriminalpolizeiamt — C 1 b —

(Kriegsfahndungszentrale)
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Reichssicnerheitshauptamt

Berlin, am'l5.Mai 1943

V C 1 Nr. 249/43 g Tgb.Nr. 323/43 -C 1 b -

LT

in Buannu

Eing21.MA1 1943

An

die Höheren y- und Polizeiführer

die Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD

(außer Berlin, Hamburg, Stettin und Wien)

die Befenlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

(außer Krakau, Den Haag und Oslo)

den Beauftragten für den Chef der Sicherheitspolizei

und des SD beim Militärbefenlshaber in Nordfrankreich

und Belgien in Brüssel

die Inspekteure bezw. Befehlshaber der Ordnungspolizei

die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD

(außer Krakau, Warschau, Lemberg, Radom, Lublin,

Reval, Bialystok, Marburg/Drau und Bergen)

die Staatspolizei(leit)stellen

das Hauptamt Ordnungspolizei

(10 Stück)

das Amt I

(10 Stück)

das Amt II

(10 Stück)

das Amt IV

(10 Stück)

Betrifft:

Kriegsfahndung (Fahndungsaktionen nach

flüchtigen Kriegsgefangenen und auslän-

dischen Arbeitern) und verstärkte Personen-

überwacnung.

Bezug:

Rd.Erlaß des RFihuChdDtPol im RMdJ v.5.12.1943 -

S-V C 2 Nr. 1193/42 u. O - Kdo I - Ia Nr. 40/42

(nicht veröffentlicht) und - nur für die Staats-

polizei-leit-stellen mit Grenze - Besprecnung

im Rahmen der Fachtagung am 12.5.43.

Anlagen:

2

Als Anlagen übersende ich die Befenle des Oberkom-

mandos der Wenrmacht - OKW - AHA/General z.b.V. IV Nr.

1443 u. 1444/43 gen. (I) v. 14.4.43 betreffend Kriegs-

und Bahnfahndung, die auf Grund des Kriegsfahndungser-

lasses v. 5.12.42 ergangen sind.

Im Abschnitt V 1 (Fahndungsauftrag) des Befehles

betr. Bahnfahndung (l444/43) befindet sich ein Druckfenler

\F-3442



tha.

- 2 -

(statt "Staatspolizei-leit-stelle " muß es neißen "Krimi-

nalpolizei-leit-stelle "), den icn handschriftlicn zu bericn-

tigen bitte.

Die Leiter der Kriminalpolizei-leit-stellen sowie die

im Verteiler ausgenommenen Befenlshaber, Inspekteure und

Kommandeure der Sicherneitspolizei und des SD. haben die

Befenle bereits am 12. 5. 1943 erhalten.

Im Auftrage

gez. Dr. S cn u l z e

Beglaubigt:

55

Richter

5J8

m

nnten

Der cibe der Sirtaells-

Büro-Angestellte

Boliel und des 50.

33

Core Brganf

20y 5.93
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Oberkommando der Wehrmacht

Berlin W 62, den 14. Aprif 1943

AHA/General J. b. U. IV

Budapester Straße 4

Nr. 1443/43 geh. (l)

Geheim!

Betr.:

Kriegsfahndung I Fahndungsaltionen nach flüchtigen Kriegsgefangenen und aus-

ländischen Arbeitsfräften) und verstärkte Personenüberwachung im H eim at-

Iriegsgebiete.

Bezug: 1. Reichsführer  und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des

Junern — S-V C 2 Nr. 1193 und O-Kdo I — IA Nr. 40/42 vom 5. 12.42.

2. Oberkommando der Wehrmadht, Nr. 133/43 g AWA/WAllg (II c), vom 3.2.43.

Die Wehrmacht beteiligt sich an der Kriegsfahndung gemäß Bezug 1. (Anor

Reichsführers  vom 5.12.42) nach folgenden Richtlinien:

I. Ziel und Zwed der Kriegsfahndung.

Die Kriegsfahndung im Heimatkriegsgebiete umfaßt alle diejenigen Maßnd

Bahnen, Straßen und Wasserstraßen, an Grenzen und Riegeln — einschließlich der 9

die zur Sicherung des Reiches gegen entflohene Kriegsgefangene, Fahnenflüchtige, D

Spione, Saboteure, vertragsbrüchige ansländische Arbeiter, Aufwiegler und sonst

getroffen werden. Sie wird von der Kriminalpolizei unter Leitung der Kriegs

zentrate im Reichskriminalpolizeiamt geführt und gesteuert.



Wehrmachtfahrkarte
15a
Fahrt-Sonderausweis für Angehörige von Transportdienststellen oder des
Streifendienstes.
Als Fahrtausweise gelten:
Einberufungsbefehl,
Entlassungsschein.
Die Prüfung hat sich auch darauf zu erstrecen, ob die Papiere nicht gefälscht,
noch gültig und für den Reiseweg und Prüfungsort zulässig sind.
d  da        e d
Wehrmachtgefolges oder der innerhalb der Wchrmacht eingeseßten Organisationen
Erkannten sowie alle als Kriegsgefangene festgestellten Personen. Alle nach V, 2a
nicht Erkannten werden von Polizeibeamten geprüft.
d) Kriegsurlaubsscheine, Dienstreiseausweife (Marschbefehle) und in Verbindung mit
diesen Ausweisen Wehrmachtfahrscheine oder Berechtigungsscheine für ihre Ange-
hörigen auszufertigen, sind außer den Dienststellen der Wehrmacht folgende Drgani-
sationen und Verbände (s. 2a) berechtigt:
die der Wehrmacht unterstellten Teile der Waffen-ss,
die im Rahmen der Wehrmacht eingeseßten Einheiten des RAD,
die im Rahmen der Wehrmacht eingeseßten Teile der Techn. Nothilfe,
die für die Wehrmacht eingeseßten Teile der DT,
der an den Reichsgrenzen (Land und Seegrenzen) - mit Ausnahme der dentsch-
italienischen Grenze — und außerhalb des Reiches eingeseßte Zollgrenzschuß,
der Lustschuzwarndienst,
die für die Wehrmacht eingeseßten Transporteinheiten (Transporteinheiten des
NSKK und der OT, Transportstandarte Speer),
die den Sicherungsdivisionen bei den Befehlshabern der rüchw. Heeresgebiete
unterstellten Polizeibataillone,
die Fronthilfe Fernkraftpost Osten,
das Reichsamt für Wetterdienst,
die im Operationsgebiet, in den beseßten Gebieten sowie im Protektorat und im
Generalgouvernement eingeseßten Einheiten und Dienststellen der Ordnungspolizei,
die im Operationsgebiet, in den besesten Gebieten sowie im Protektorat und im
Generalgouvernement eingeseßte Sicherheitspolizei und der in diesen Gebieten
eingesezte SD.
e) Die Prüfung hat sich außerdem je nach Zwed, Umfang und Ort der Fahnding zu
erstreden:
auf Besiß von abgelaufenen und sonst ungültig gewordenen Ausweisen, die adzu
nehmen sind,
auf unberechtigten Besiß von Devisen,
auf Reiseaufenthalts- und Übernachtungsrecht,
auf das Recht zum Tragen von Orden und Ehrenzeichen, Dienstgradabzeichen,
auf Richtigkeit der Cintragungen des Soldbuches und sonstiger Ausweise,
auf das Recht zur Mitfahrt auf Schiffen und Fähren, in Personen- und Güterwagen,
Lastkraftwagen,
auf den Betreuungsanspruch und auf das Recht zum Aufenthalt in Betreuungs
räumen jeder Art, Kraftfahrparken, Lagern, Heimen,
auf Verdacht wegen unerlaubter Verlängerung des Urlaubs, des Dienstauftrages,
der Dienstreise, des Dienstweges, des Aufenthalts in Sammelstellen,
bei Verwundeten und Kranken u. U. auf Verdacht der unerlaubten Entfernung aus
22617
Leichtkranken- oder Lazarettzügen, aus Lazaretten oder Revieren und auf Selbst
verstümmelung,
in Aufenthaltsräumen aller Art, in Zügen und vor allem an Grenzstellen, auf
Gepäd nach Umfang und Jnhalt, auf etwaige Besorgung der Aufträge von Zivilisten,
Mitnahme von Briefen, Geld, Gepäck oder mündlichen Aufträgen.
Beim Verdacht der Sabotage und Spionage ist befonders eingehende Prüfung der
Papiere und des Gepäds erforderlich; anch auf Feindwerbung, Flugschriften und
Flugzettel, Ampullen und Glasgefäße, chemische Stoffe, Filme, Lichtbilder, Pässe,
Geheimschriften und Briefschaften aller Art ist zu achten.
1) Bei Sonderfahndungen sind von den im Fahndungsbereiche liegenden Wehrmacht
Geldwechselstellen Geldbeträge nur noch gegen Vorlage der Reisepapiere und der
Personalausweise anzunehmen; die Geldwechster fahnden in ihrem Gebiete wie
Fahndungsstreifen mit.
g) Zur Überprüfung find die Streifen und Posten so aufzustellen, daß außer dem
gerade zu Prüfenden etwa Wartende daraushin beobachtet werden können, ob Gepäd,
Waffen, Ausweise u. ä. anderen zugestedt oder beseitigt werden.
h Desgleichen werden bei Sonderfahndungen an Wehrmachtsperren, in Unterkunft- und
Betreuungsräumen aller Art, an Grenzstellen und in Zügen alle Ausweise dem
Fahndungszwed entsprechend geprüft.



i) Fahndungserschwernisse treten dadurch ein, daß Fahnenflüchtige und Drükeberger
O
gelegentlich bedenkenlos auf weite Streden von Soldaten in Kfz. von Cisenbahn
Personal in Güterzügen, in Bremserhäuschen mitgenommen werden; daß dienstliche
Überwachungs und Verwaltungsstellen ohne eingehende Prüfung Marschbefehle,
Sonderausweise für angeblich verlorene erseßen, Verpflegung, Unterkunst, Aus
rüstung und Gebührnisse gewähren, daß vielfach Zivilpersonen durch Beschaffung von
Zivilkleidern und sonstigen Ausrüstungsstücen die Flucht erleichtern,
daß die Beschaffung militärischer (Personal- und Reise) Ausweise und Stempel durdh
mangelnde Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei Aufbewahrung und Ausgabe erleichtert
wird,
daß Firmen und Geschäfte militärische Vordruke und Stempel ohne Prüfung des
Empfangsrechtes verkaufen,
daß der feindliche Nachrichtendienst Ausweise und Stempel nachmacht, verfälscht und
verteilt,
schließlich, daß Ausrüstungstüce, Waffen, Fahrräder zu vorgeblichen Dienstverrich-
tungen an Fahnenflüchtige oder andere Personen ausgegeben werden, nach denen
gefahndet wird.
3. Vorläufige Festuahme.
   e
1. wenn jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird und der Flucht verdächtig
ist oder sich nicht ausweisen kann,
2. wenn jemand einer Straftat dringend verdächtig, Gefahr im Verzug ist und entweder
Fluchtverdacht oder Gefahr der Verdunkelung besteht,
3. wenn gegen jemand hinreichender Verdacht der Begehung eines geplanten Ver-
brechens oder Vergehens besteht und zwar zu dessen Verhinderung,
4. wenn jemand sich nicht ausweisen kann,
5. wenn gegen einen Wehrmachtangehörigen die Aufrehterhaltung der Disziplin es
erfordert.
Im Zweifel ist von der vorläufigen Festnahne Gebrauch zu machen.
Die Gründe find im Bericht über die vorläufige Festnahme niederzulegen.
4. Verhaftung.
Liegt der Verdacht einer strafbaren Handlung vor, so ist der vorläufig Festgenommene
unvergüglich dem nächsten Gerichtsherrn zuzuführen.
5. Behandlung Festgenommener.
a Vor ufig Festgenommene sind bis zum Abtransport zur Sammelstelle oder zur
Unterfuchungshast so unterzubringen, daß Verständigung untereinander oder mit
anderen Personen verhindert wird.
b) Als Kriegsgefangene erkannte Personen sind nach Sicherstellung aller abgenom
menen Schriftstüde, Waffen, Geld, Ausbruchwerkzeuge zugleich mit diesen der zen
tralen Vernehmungsstelle im Wehrkreis oder dem nächsten Kriegsgefangenenlager
zuzuführen*).
e) Papiere, Ausweise aller Art, sonstige Unterlagen sind als Beweismittel sofort zu
beschlagnahmen, zu sammeln, zu bezeichnen und in verschlossenem Umschlage gegen
vorbereitete Quittung der Stelle zu übergeben, die die Festgenommenen übernimmt.
Falsche Ausweise und Pässe sind ausnahmslos unverzüglich und auf dem schnellsten
Wege im militärischen Bereiche an die Kommandeure des Streifendienstes, von dovt
aus, sofern es sich um militärische Ausweise handelt, an die Abwehrstellen bei den Wehr
kreisen zu senden; sofern es sich um andere Ausweise und um Pässe handelt, an die
Zentralstellen für politische Paßfälschungen im Geheimen Staatspolizeiamt.
d) Kfz., Fuhrwerke, Räder, Waffen, beschlagnahmte Devisen, Geldmittel, Schmudsachen
sind aufzubewahren und sicherzustellen, gegen Verderb und Verlust zu schüßen oder
für den Festgenommenen gegen Empfangschein zu verwahren.
e) Dem Bericht über die Festnahme sind Verzeichnisse der nach b und d beschlagnahmten
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dann angelegt werden, wenn dies wegen besonderer Gefährlichkeit notwendig ist. Die mit
der Bewachung des Transportes Beauftragten sind über Waffengebrauch in solchen Fällen
eingehend und wiederholt zu belehren.
Sind mehrere gemeinschaftlich zu transportieren, so find Angehörige der Wehrmacht
usw. von Kriegsgefangenen, vertragsbrüchigen Arbeitern, Angehörigen verbündeter Armeen
abzusondern.
7. Durdhsuhung.
Für die Beschlagnahme und Durchsuchung gelten die Vorschriften der Militärstraf-
gerichtsordnung.
8. Ablieferung.
Vorläufig Festgenommene, beschlagnahmte Papiere und Gegenstände sind bei der im
Fahndungsbefeht festgelegten militärischen oder polizeilichen Dienststelle gegen Quittung
abzuliefern. Die Quittungen sind zu den Fahisdungsakten zu nehmen (siehe auch Biff. V,5).
9. Sonderfälle.
a) Weibliche Angehörige des Wehrmachtgefolges oder der in der Wehrmacht eingeseßten
Organisationen sind gesondert unterzubringen, zu befördern und durch reichsdeutsche
Frauen zu durchsuchen. Die Zentrale und die nächsterreichbare Dienststelle der
betreffenden Organisation find zu benachrichtigen:
1. bei Schwestern und Schwesternhelferinnen AHA/SJn (KfK),
2. bei Betreuungshelferinnen AlA/General z. b. V.IV (Ersaßdienststelle für Betreu-
ungshelferinnen),
3. bei Nachrichtenhelferinnen AHA/Jn 7,
4. bei Stabshelferinnen VA/V 8,
5. bei Marinehelferinnen OKM/MWehr Ia h,
6. bei weiblichen Gefolgschaftsmitgliedern der Marine ORM/MWehr Ia h,
7. bei Luftwaffenhelferinmen RLM/ZA/Gruppe Uwa,
8. bei Flugmeldehelferinmen RLM/ZA/Gruppe Üwa,
9. bei Flafhelferinnen RLM/ZA/Gruppe Üwa,
10. bei Wetterdiensthelferinmen RLM ZA/Gruppe Üwa,
11. bei Luftschuß-Warudienst-Helferimen RLM/ZA/Gruppe Uwa,
12. bei Sanitätshelferinnen der Luftwaffe RLM/ZA Gruppe Üwa,
13. bei Stabshelferinmen der Luftwaffe RLM/ZA/Gruppe Uwa.
     d    d
zum Dienst- oder Entlassungsort als Angehörige der Wehrmacht behandelt. Ui-
Gestellte, die sich der Arbeit entziehen, zu der sie freigegeben wurden, sind der Polizei
zu übergeben.
c) Werden bei der Fahndung im Wehrmachtbereich vertragsbrüchige Arbeiter(innen) oder
sonst Verdächtige, die der Wehrmacht usw. nicht angehören, gestellt, so sind sie nach
H. Do. 3/4 vorläufig festzunehmen und der näcsten Volizeidienststelle zu übergeben.
10. Nadhrichtenverbindung.
Verbindung zu Vorgeseßten und Nachbarn ist von allen Beteiligten zu sichern.
Besonders ist schnelle Übermittlung von Fahndungsbefehlen, Anordnungen und
Nachrichten zu gewährleisten.
Die Nachrichten über Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung sind von den Truppen,
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Diensstellen, Lazaretten der Wehrmachtteile auf dem schnellsten Wege an den Fahndungs-
führer, außerdem an die zuständigen Polizeidienststellen zu geben; ebenso alle diejenigen
Nachrichten, die für die Fahndung wichtig sind.
Die Streifen, Posten und Wachen müssen wissen, wo die Vorgeseßten, die Nachbarn




